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beiden Weltkriege froh, wenigstens beim Dejeuniere den fehlenden Zucker
nicht zu vermissen.

Dann wird zum zweiten Akt geschritten, zum Eierpritsche. Die bunten Eier,
die auf hubschen Tellern oder in Korbchen auf dem Tisch stehen, werden
sorgfiltig nach ihrer mutmasslichen Festigkeit ausgewihlt und dann wird
mit dem Tischnachbar pstschet. Dass nach Verspeisen der Eier minniglich
einen braven «Spiezer» trinkt, wird jedermann als weise Vorsichtsmass-
nahme billigen. Mit einem Rundgang durch den Garten wird bei gutem
Wetter das Fest abgeschlossen.

Viele Bernburger ziehen es vor, den Chamichueche von vorneherein mit
einem Spaziergang zu verbinden. Sie wandern in die «Innere Engi», einem
der Burgergemeinde gehorenden Gartenrestaurant mit Aussicht auf die
Stadt und die Schneeberge. Dort duftet es, besonders an den Kinderfesten
der Zunfte, kostlich nach S#r#bli, Rosechiechli und andern Herrlichkeiten.
Meist wird dort aber eine andere Art Chimichueche gegessen. Er ist nicht
rasch (knusperig), sondern mit fliissiger Butter iibergossen. Auch in der
Engi hat der Chiimichueche etwas von einem Familienfest, da alle Teilnehmer
unter sich bekannt sind.

In der stets wachsenden Stadt sind es verhidltnismissig nur wenige Fa-
milien, wenig Bicker, die diesen Brauch iiberhaupt noch kennen.

Aus dem Worterbuch der schweizerdeutschen Sprache
(145. Heft)

Von Withelm Altwegg, Basel

Im neusten Heft des Schweizerdeutschen Worterbuches wird der Freund
der Volkskunde wohl beim Schlul3 der Belege fiir 7afe/ und seine Ablei-
tungen und bei 7afferne und nach den Adjektiven #ef und #fig und den
Verben 7#ffle und /uffe ganz besonders bei Tanf/Taufi und Tiifel verweilen.

Bei der Sippe von 7afe/ iberrascht nochmals die mannigfaltige und trotz-
dem in jedem Falle unmiB3verstindliche Verwendung, angefangen etwa bei
der Kinderwonne der Basler Gedultsdifeli, deren Rezept nicht fehlt, und
tiber die allerlei Listen und Tarife hin bis zum Getdfer und VVertifeln der
verschiedenen Arten und zu Zafele im Sinne von «schwatzen».

Taf(f)erne oder, stirker vermundartlicht, 7af(f)ere, Tafer, Tifer hat seine
urspriingliche Bedeutung der dem herrschaftlichen oder obrigkeitlichen
Recht unterstehenden Gastwirtschaft, dieses Rechtes selbst und der daraus
der Herrschaft oder Behorde zufliessenden Zinsabgaben schon um die
Mitte des 18. Jahrhunderts, also offenbar mit dem Ende des ancien régime,
verloren. Es lebt aber nicht nur in der bekannten Stelle von Hebels «Weg-
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weiser», sondern bis heute und fast allgemein schweizerisch fort als «Wirts-
hausschild» oder irgend welche Inschrifttafel und in scherzhafter Uber-
tragung als « Gesicht».

Das alte Maskulinum der 7Tauf(f), das Spreng noch fiir das Basel des
18. Jahrhunderts bezeugt, ist heute bis auf Uberbleibsel in Reliktgebieten
durch das neue, auf mittelhochdeutsch fosfe zuriickgehende, dann aber als
i-Stamm aufgefasste Femininum 7auf(f)i verdringt worden. Die Belege fiir
die beiden Substantive wie fiir das Tatigkeitswort Zauffe zeigen die sakra-
mental-magische Bedeutung des Taufaktes, der sich deshalb nach Zeit-
punkt, Namenswahl, Taufbitte beim Pfarrer, Kleidung des Tiuflings,
Kirchgang, eigentliche Taufhandlung, Heimweg, Taufmahlzeit mit festem
Brauch und Glauben verband und vielfach jetzt noch verbindet. Es begreift
sich daraus das fiir uns zunichst Unverstindliche, dass die zweite und nicht
nach Kirchenbrauch vollzogene Taufe der Taufer (Wiedertinfer, Misstiufer)
als schwerstes Verbrechen mit Gefingnis, Galeerendienst, Hinrichtung
bestraft wurde. Aus heidnischer Dimonenfurcht erklirt sich, wenn nicht
die Haupt-, sondern die Neben- oder Schlottergotte den Taufling zur
Kirche trigt. Er muss getragen werden; geschieht es aber durch eine
Schwangere, so wird er nicht alt werden. Ungetaufte Kinder sind schon im
Leben besonders gefihrdet, so dass man sie nicht weiter vors Haus bringen
soll, als die Dachtraufe reicht. Gestorben werden sie — die Mutter trigt auch
nicht Trauer — in aller Heimlichkeit und moglichst nahe bei der Kirche be-
graben, damit sie vor dem Zugriff der bésen Michte geschiitzt seien und
statt des Taufwassers wenigstens das Wasser der Traufe zu ihnen hinunter-
dringe. Sie werden nicht selig und kommen weder in den Himmel noch in
die Holle, sondern an einen besondern Ort, den Nobis-Chratten, wie ander-
seits Handchen ungetaufter und ungeborener Kinder zu allerlei Zauberei,
ihr Blut zu Hexentrinken gebraucht werden. Darum auch die Wichtigkeit
der Not- oder Hebamimen-( Wiber-)tanfe und die besondere Kraft des 7aufs,
d.h. des Taufwassers. Den Wiedertidufern wurde nachgesagt, dass sie «den
Kindern den Tauf mit Briinzel abwischen», 7ax#f wurde wie Sakrament,
Krisam, Marter und Kriiz zam Fluchwort, und der Os/erfanf, also das am Kar-
samstag geweihte Wasser, macht damit besprengte Obstbiume besonders
fruchtbar, feit Kinder gegen Hexerei und ist das wichtigste der unzihligen
Ingredientien eines Malefizirankes zur — ganz gewiss sicher wirkenden —
Purgation. Von blasphemischer Taufe und ihrer schrecklichen Siihne er-
zihlt z.B. die bekannte Sage vom Sennentiti auf der Surenenalp. Die Lebr-
tanfe aber ist im Gegensatz zur Wassertaufe die religiose Unterweisung.

Bei dem der Herkunft nach noch nicht erklirten #fig, das die Behendigkeit
sowohl des Geistes wie des Temperamentes und des Charakters mit den
beiden Extremen des Pfiffigen wie des Zuverlissigen bezeichnet, ist merk-
wiirdig die sprachgeographische Lage, indem z.B. Baselstadt heute weder
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das Adjektiv noch das Adverb kennt, wihrend Ochs es Ende des 18. Jahr-
hunderts auffiihrt und es sowohl der basellandschaftlichen wie der badischen
Nachbarschaft vertraut ist.

Bei zz¢f dringt die an sich gleich alte Form mit 7 gegentiber den andern
mit #, en, e unaufhaltsam vor; diese aber erhalten sich in Orts- und davon
abgeleiteten Personennamen. Merkwiirdig ist die gegeniiber heute viel
reichere iltere Bedeutungsentfaltung von sich vertiefen, das bis ins 17. Jahr-
hundert auch soviel wie «sich verfehlen, versiindigen» heissen kann.

Das auch dem Elsissischen, Badischen, Schwibischen, Bairischen ver-
traute /gffle (teffle) = «schlagen» ist mit seinen Komposita allgemeines
Schweizergut, die lokale Neubildung #iffe — offenbar durch falsche Ab-
trennung aus *ent-ifen entstanden — im Sinne von «Offnen» oder «aufste-
hen» dagegen nicht iiber das mittellindische Bernbiet hinausgelangt.

Bei Tiifel (Teufel, Teife/) zeigt sich wieder die massiv sinnliche Vorstel-
lungs- und Anschauungsweise, wie sie bei 7a#uf/Tanfi zu beobachten war.
Der Teufel kann durch allerlei Vorkehrungen gebunden, aber auch losge-
lassen werden, und dann ist, was heute als blasse Formel empfunden wird,
im wirklichen Sinne der Tiife! ab der Chettene oder der Tiifel los. Ex ist der
Gegensatz zu Gott, so dass es von einem heillen kann: De gloubt a ke Herr-
gott und a ke Tiifel. An seiner leibhaftigen Existenz besteht kein Zweifel.
Er ist der Urheber und Vermittler von Lug und Trug und falscher Lehre
und Anstifter von Unruhe, Zwietracht und allem Bosen. Der Mensch tut
Ubles, weil ihn der 7iife! plagt, ritet, sticht, andrebt. Der Verdorbene und
Verlorene ist, mit der im allgemeinen sonst untergegangenen Genitiv-
fugung, des Tiifels, und g’ Tiifels mache bedeutet «bis aufs Blut plagen».
Leibhaft erscheint er, unvermutet oder etwa beim Schauen iiber die linke,
die Teufelsseite, brandcholeerdeschwarg oder grin oder weiss, mit glienigen
Onge oder mit Oigen wie wiisses Leder, mit ara Gablen i der Hand oder mit einer
roten Feder auf dem grinen Hut. Er zeigt tierische Korperteile — Fille,
Schwanz, Kriuel — oder gar Tiergestalt — Katze, Hund, Hase, Fuchs,
Miuschen —, am meisten aber doch menschliche Gestalt. So ist er etwa es
schitteres Maneli. Oder in die Zelle des heiligen Martin soll er getreten sein,
¢in diadema mit edlem stein gezieret uff sinem haupt und schuoch mit gold gegieret an
sinen fiieffen, und soll behauptet haben, er sei Christus. Dass er sich auch in
Weibsgestalt verbergen kann, belegen verschiedene Sagen. So hatte ein
Senn im Wallis mit dem Bosen einen Pakt geschlossen, er werde sich ihm
mit Haut und Haar iibergeben, wenn er ihm den Sommer durch zukommen
lasse, was er sich wiinsche. Wihrend eines Sturmes steht plotzlich unter der
aufspringenden Huttentlr e/ jungs und karjos gekleidots Wibsbhild, und am Tag
vor der Alpabfahrt erscheint sie zu ungewohnter Zeit, man erkennt an ihr
deutlich Horn und Klauen, und nachdem sie den Sennen zu Tod gemartert,
spannt sie seine blutige Haut aufs Hiittendach. Oder dem faulen Geil3-
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buben hatte gleichfalls ein schines Wybervoleh versprochen, an seiner Statt die
GeiBen zu hiiten; dafiir werde sie ihn holen, wenn im Herbst die Biume ihre
Blitter verloren hitten. Er aber 16st vor ihren Augen eine Eichenknospe auf
und zeigt ihr die jungen Blittchen. Da fihrt aus dem Weibe der wahrhafte
Teufel und zerreisst voll Wut mit seinen Krallen die Knospe, weswegen
seitdem die Eichenblitter so fein und eigenartig eingebuchtet sind.

«Kritik am Aberglauben in einem alten Luzerner Kalender»

Unter dem Titel «Kritik am Aberglauben in einem alten Luzerner Ka-
lender» veroffentlichte Hans Trimpy (Glarus) in dieser Zeitschrift (1953,
17ff.) Stiicke aus zwei Luzerner Kalendern von 1707 und 1711, die den
volkstiimlichen Aberglauben, namentlich in Bezug auf das sog. Tagwihlen,
scharf bekimpfen. Der unbekannte Luzerner Kalendermann verdient ohne
Zweifel Trimpys Lob fiir seine Unerschrockenheit. Immerhin scheint er
diese Eigenschaft auch auf weniger rithmliche Weise betitigt zu haben:
abgesehen von der Einleitung und wenigen Abweichungen, die wir noch
niher betrachten werden, ist das, was der Luzerner seinen Lesern vorsetzt,
wortlich abgedruckt aus Bartholomdius Anhorns 1674 erschienenen ‘Magio-
logie’!. Als Beweis sei nur je ein Beispiel hiehergesetzt.

Anhorn (S. 132)

«.. welche allen Tagen in der
Wochen etwas besonderes zu-
schreyben, als

a) Dem Sonntag. Die Kinder an
cinem Sonntag oder Fronfasten
geboren, seyen flr andere auss
gliikselig: sie sehen alle Gespen-
ster, Geister und Ungehewr und
widerfahre ihnen doch kein ldid
von denselbigen. Andere sagen
hingegen, die am Sonntag gebort-
nen Kinder konnen keine Geister
oder Gespenster sehen. Item am
Sonntag und Freytag sey unglik-
lich, die jungen Kinder baden.»

Luzerner Kalender 1707*

Am Sonntag. Die Kinder, so an
einem Sonntag oder Fronfasten
geboren, seyen vor andern auss
gliickselig: sie sehen alle Gespen-
ster, Geister und Ungeheur, und
widerfahre ihnen doch kein leyd
von denselben. Andere sagen hin-
gegen, die am Sonntag gebohren
werden, konnen keine Geister oder
Gespenster sehen. Item am Sonn-
tag und Freytag seye es ungliick-
lich, die jungen Kinder Baden.»

1 «Magiologia. Christliche Warnung fiit dem Aberglauben und Zauberey, darinnen
gehandlet wird von dem Weissagen, Tagwellen und Zeichendeuten ... Der fiir-
wizigen Welt zum Ekel, Schewsal und Underweisung fiirgestelt durch Bartholomium
Anhorn, Pfarrern der evangelischen Kirchen und Gemeind zu Bischoffzell. Basel ...

1674.» 2 zit. (wie auch uberall im folgenden) nach Triimpy 2.2.0.

11



	Aus dem Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache (145. Heft)

